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München, 2. Oktober 2006 
 
 
Verteiler: 
AR- und V-Vorsitzender; Mitglieder d. Vorstands; 
Mitgl. der Bereichsvorst., Hauptabteilungsleiter; Ltg. 
der Zentralstellen, Gemeins. Dienste; Ltg. der 
Regionalgesellschaften, Repräsentanzen, Siemens 
Corporation; Ltg./ Kfm. Ltg. der Geschäftsgebiete; RD: 
Ltg., Ltg. Vertriebsregionen, LB/KB; Betriebsleitungen; 
Ltg. Accounting / Audit weltweit; Org.; Kr.17 

Vergabe von Spenden 

Spenden sind ein Teil unseres gesellschaftlichen Engagements und entsprechen unserem 
Selbstverständnis als verantwortungsbewusster Corporate Citizen (s. Anlage 1). Wir legen 
Wert darauf, dass unsere Spenden transparent und nach einheitlichen Grundsätzen 
vergeben werden. 

Unter dem Begriff Spenden verstehen wir freiwillige Leistungen (Geld- oder Sach-
zuwendungen) für kulturelle, wissenschaftliche oder humanitäre Ziele an Firmenfremde, die 
das Unternehmen ohne Gegenleistung gewährt, sowie Beiträge für Mitgliedschaften in 
sozialen und kulturellen Vereinigungen.  

Es gilt dazu die anliegende Spenden-Richtlinie (Anlage 2).  

Für die Zuständigkeiten und das Reporting gilt Folgendes: 

- Die Bereiche, Regionalgesellschaften und Zentralen Einheiten können Spenden aus 
ihren Mitteln vergeben.  

- Die Unternehmenseinheiten melden ihre Einzelspenden halbjährlich ab einem Betrag, 
der € 5.000,- entspricht, an CF R 2. Einzelheiten sind in Anlage 2 festgelegt. Die 
Kaufmännischen Leiter der Unternehmenseinheiten sind für die Korrektheit der 
Spende im Sinne dieses Rundschreibens verantwortlich. 

- Corporate Communications berichtet dem Zentralvorstand bis zum 30.11. jeden 
Jahres über die unternehmensweiten Spendenaktivitäten im abgelaufenen 
Geschäftsjahr. 

- Die Information der Öffentlichkeit über unsere Spendenaktivitäten erfolgt im Rahmen 
der Berichterstattung von Corporate Responsibility.  

Anlagen 

gez. Kaeser gez. Radomski 
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Mit unserem gesellschaftlichen Engagement  
konzentrieren wir uns auf die folgenden Themen: 

• Bildung und Wissenschaft 

Wir unterstützen staatliche und private Institutionen der Aus- und Weiterbildung 
sowie externe Forschungsinstitute, insbesondere auf den Gebieten 
Naturwissenschaft und Technik. Ein besonderes Anliegen ist uns dabei die 
Förderung der Jugend. 

Beispiele:  

- Zuwendungen an Schulen und Universitäten –  
mit Ausnahme von Stiftungslehrstühlen, 

- Zuwendungen an wissenschaftliche Gesellschaften  
für Forschungspreise, 

- Mitgliedschaften in gemeinnützigen Vereinigungen  
zur Förderung von Forschung und Ausbildung 

• Kunst und Kultur 

Wir fördern Kunst und Kultur in den vier Bereichen Bildende Kunst,  
Darstellende Kunst, Musik sowie Zeit- und Kulturgeschichte. 

Beispiele: 

- Zuwendungen an Stiftungen, z.B. für Kunstpreise, 
- Zuwendungen an Museen, z.B. für den Erwerb von Kunstwerken,  
- Mitgliedschaften in gemeinnützigen Vereinigungen  

zur Förderung von Kunst und Kultur. 

• Soziale und humanitäre Anliegen 

Wir versuchen in Not- und Katastrophenfällen zu helfen. Auch der Schutz der 
Umwelt und die Schonung ihrer Ressourcen sind für uns wichtige Anliegen. 

Beispiele:  

- Mitgliedschaften in gemeinnützigen Vereinigungen zur Förderung sozialer, 
umweltpolitischer oder humanitärer Anliegen, 

- Zuwendungen an soziale Einrichtungen, 
- Katastrophenhilfe, z.B. durch Spenden an Siemens Caring Hands e.V. 



Anlage 2 zum ZV-Schreiben vom 2. Oktober 2006:  Vergabe von Spenden 

 Seite 1 von 1 

Richtlinie für die Vergabe von Spenden 

Unter dem Begriff Spenden verstehen wir freiwillige Leistungen (Geld- oder 
Sachzuwendungen) für kulturelle, wissenschaftliche oder humanitäre Ziele an 
Firmenfremde, die das Unternehmen ohne Gegenleistung gewährt, sowie Beiträge für 
Mitgliedschaften in sozialen und kulturellen Vereinigungen.  

Keine Spenden sind dagegen Sponsoringaktivitäten, wenn die Zuwendung mit einer 
Gegenleistung in Form von Werbung verknüpft ist, sowie Beiträge für Unternehmens-
verbände und für Mitgliedschaften, denen ein betriebliches Interesse zugrunde liegt. 

Neben dem Unternehmen engagieren sich auch Stiftungen der Familie von Siemens für 
philanthropische Themen. Diese Stiftungen sind selbständig und vom Unternehmen 
unabhängig. Wir unterstützen diese Stiftungen mit Spenden. 

Folgende Grundsätze sind zu beachten: 

• Das Unternehmen gewährt keine politischen Spenden (Spenden an Politiker, 
politische Parteien und Organisationen).  
Die Möglichkeit für Mitarbeiter in den USA, selbst über das Siemens Corporation 
Political Action Committee politische Spenden zu gewähren, steht dem nicht 
entgegen. 

• Darüber hinaus erhalten keine Spenden von uns: 

- Einzelpersonen, 
- Organisationen, deren Zweck es ist, Gewinne zu erwirtschaften, 
- Organisationen, die einen nicht steuerbegünstigten Zweck verfolgen, 
- Organisationen, deren Ziele nicht unserem Leitbild, wie es in den Business 

Conduct Guidelines niedergelegt ist, entsprechen. 

• Die Spende muss transparent sein. Der Empfänger der Spende und die konkrete 
Verwendung durch den Empfänger müssen bekannt sein. Über den Grund für die 
Spende und die zweckbestimmte Verwendung muss jederzeit Rechenschaft 
abgelegt werden können.  

• Die Spende soll steuerlich abzugsfähig sein und in einer Form gewährt werden, die 
die steuerliche Abzugsfähigkeit sichert (z.B. Spendenbescheinigung).  

• Da Spenden ins Ausland im Regelfall steuerlich nicht abzugsfähig sind, ist in 
derartigen Fällen vorab die Steuerabteilung zu kontaktieren. 

• Bei Sachspenden und in Zweifelsfällen muss die jeweils zuständige Steuer-
abteilung vorab involviert werden. 

• Zahlungen auf Privatkonten sind unzulässig. 

• Doppelförderungen sind zu vermeiden. Wesentliche Spendenvorgänge sowie 
Spenden an Organisationen mit überregionaler Bedeutung sind daher vorab mit  
CC CR 1 (CC Corporate Citizenship) abzustimmen. 

• Die Unternehmenseinheiten melden ihre Einzelspenden halbjährlich (31.3.; 30.9.) 
ab einem Betrag, der € 5.000,- entspricht, mit dem Adstar-Formular DON_6635_R 
an CF R 2. Für jede Spende ist dabei der Veranlasser der Spende (Name / 
Funktion), der Empfänger (Name der Organisation, Ort und Land), der Betrag der 
Spende (bei Sachspenden ist der Buchwert ggf. einschließlich Umsatzsteuer 
anzugeben), das Themengebiet (Wissenschaft und Bildung, Kunst und Kultur, 
soziale und humanitäre Anliegen) und der konkrete Verwendungszweck (z.B. 
Computer für eine Schule, Kauf eines Kunstwerks durch ein Museum, 
Erdbebenhilfe) anzugeben. 
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